[bookmark: _GoBack]Rechtsverfolgung Malta

Regelungen hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit bestehen in Malta nicht. Das Maltesische Recht unterscheidet zwischen Rechtsberatern („Magistrates“) und Rechtsanwälten. Während Rechtsberater nur vor dem „Magistrate Court“ zugelassen sind, umfasst die Zulassung von Rechtsanwälten alle maltesischen Gerichte. 

Grundsätzlich besteht vor Gericht gemäß Art. 204 Abs.1 lit. a des Code of Organisation and Civil Procedure (kurz und im Folgenden: „CodeOrg“) kein Anwaltszwang. In Sonderfällen kann ein solcher jedoch gesetzlich angeordnet sein. Zudem kann das Gericht nach Art. 205 Abs. 2 CodeOrg bestimmen, dass die nicht anwaltlich vertretene Partei einen Anwalt bestellen muss, wenn sie nicht in der Lage ist, ihren Fall angemessen vorzubringen.

Die anfallenden Gebühren regeln die Art. 1004 ff. CodeOrg. Hierunter fallen in Malta sowohl die Gerichts-, als auch die Anwaltsgebühren. Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach der Höhe des Streitwertes. 

Die Anwaltskosten regelt Tariff E des Schedule A zum CodeOrg. Nach Art. 82 CodeOrg darf ein Anwalt prinzipiell Gebühren nur in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe erheben.

